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Einführung eines flexibien Kindergarten-Aufnahmeverfahrens 

Antrag 

Der Auftrag sei abzulehnen. 

Begründung 

1. Ausgangslage 

Jährlich werden durchschnittlich 260 Kinder (Durchschnitt der Jahre 2000 bis 2010) in das 

erste Jahr des Kindergartens aufgenommen. Die Kinder werden in die 29 Quartierkinder

gärten oder in die zwei zweisprachigen Kindergärten eingeteilt. Die Kindergärten führen 

zwei Jahrgangsabteilungen, somit ist eine Sozialisierung der Kinder auch mit den älteren 

gewährleistet. Der Kindergartenbesuch ist freiwillig und der Besuch soll regelmässig erfol

gen. Der Kanton subventioniert den Kindergarten. 

2. Rechtliche Grundlagen 

Gemäss Art. 4 Abs. 1 und Art. 5 des Gesetzes über die Kindergärten im Kanton Graubün

den (Kindergartengesetz; BR 420.500) ist der Besuch des Kindergartens freiwillig und un

entgeltlich. In Art. 3 Abs. 1 Kindergartengesetz wird der Anspruch auf den Kindergartenbe

such wie fOlgt formuliert: "Jedes Kind ist berechtigt, während mindestens eines Jahres vor 

dem Schuleintritt einen Kindergarten zu besuchen." 

Gemäss Art. 20 des städtischen Schulgesetzes (RB 711) können Kinder den Kindergarten 

in den zwei Jahren vor dem ordentlichen Schuleintritt besuchen. Der Eintritt in den Kinder

garten hängt folglich vom ordentlichen Schuleintritt ab. Der ordentliche Schuleintritt wieder

um ist in der kantonalen Vollziehungsverordnung zum Schulgesetz (BR 421.010) geregelt. 
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Jedes im Kanton wohnhafte, bildungsfähige Kind, das bis zum 31. Dezember das siebte Al

tersjahr erfüllt haben wird, ist mit Beginn des Schuljahrs zum Besuch der Primarschule ver

pflichtet (Art. 2 Abs. 1 Vollziehungsverordnung). Der Kindergartenbesuch bildet keine Vor

aussetzung für den Eintritt in die Primarschule. 

Mit der kantonalen Verordnung betreffend Aufnahme von vierjährigen Kindern in den Kin

dergarten (BR 420.510) wird den Gemeinden die Kompetenz übertragen, auch Kinder in 

den Kindergarten aufzunehmen, die bis zum 31. Dezember das 4. Altersjahr erfüllt haben. 

Gemäss Art. 4 dieser Verordnung hat die Zulassung der vierjährigen Kinder auf Kosten der 

Gemeinden zu erfolgen und dem Kanton dürfen daraus keine Mehrkosten erwachsen. Dies 

bedeutet, dass eine solche Praxis vom Kanton nicht subventioniert wird. Diese Verordnung 

richtet sich in erster Linie an Gemeinden, die einerseits durch vorübergehend tiefe Kinder

zahlen mit der Schliessung des Kindergartens bedroht sind und andererseits keine Spiel

gruppe oder ähnliche Angebote führen können. 

3. Beurteilung der heutigen Situation 

Die Praxis des Schulrates entspricht der kantonalen und städtischen Gesetzgebung. Anträ

ge für einen früheren Kindergarteneintritt wurden ohne Abklärung der Entwicklungsreife des 

betreffenden Kindes abgelehnt. Wenn ein aus einem anderen Kanton zugezogenes Kind 

schon einen offiziellen Kindergarten besuchte, wurde auf Gesuch hin eine Ausnahme bewil

ligt. 

4. Auswirkungen bei einer Änderung der aktuellen Praxis 

Eine Änderung der aktuellen Praxis hätte erhebliche Auswirkungen. Grundsätzlich wären 

bei einem früheren Eintritt in den Kindergarten eine ärztliche und/oder schulpsychologische 

Abklärung notwendig. Für einen allenfalls darauf folgenden früheren Schuleintritt ist eine 

zweite Abklärung durch den Schulpsychologischen Dienst (SpD) vorgeschrieben (Art. 2 

Abs. 2 Vollziehungsverordnung zum Schulgesetz). Dies würde dazu führen, dass die Kinder 

mit einem früheren Kindergarteneintritt entweder drei Jahre den Kindergarten besuchen 

oder mit einer nochmaligen Abklärung früher als vorgeschrieben den Schulunterricht besu

chen. 
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4.1 Stellungnahme des Schulpsychologischen Dienstes des Kantons Graubünden 

Der SpD ist als kantonale Fachstelle unter anderem für Fragen der Schulreife zuständig. 

Aus diesem Grunde wurde der SpD für eine Abklärung zum Begriff der Entwicklungsreife 

für den Kindergarten angefragt. Gleichzeitig wurde der SpD angefragt, ob er als Fachstelle 

bei einer allfälligen Überweisung des Auftrags für die Abklärungen zur Verfügung stehen 

würde. In seiner Stellungnahme erklärt der SpD, dass mangels einer kantonalen gesetzli

chen Grundlage eine Feststellung bzw. Abklärung der Kindergartenreife ( ... ) durch den 

Schulpsychologischen Dienst nicht möglich sei. Auch stellt der SpD fest, dass der Begriff 

der Kindergartenreife nur ungenau umschrieben werden könne und eine Unschärfe beste

he, was genau mit diesem Begriff gemeint sei. Deshalb eigne sich die "Kindergartenreife" 

nur bedingt als "hartes" Kriterium. 

4.2 Kostenfolge 
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Gemäss dem bekannten Kinderarzt Remo Largo, der als Kapazität auf dem Gebiet der 

kindlichen Entwicklung gilt; kann das Entwicklungsalter um bis zu drei Jahre variieren. In ei

ner Studie hat er ca. 1'000 Kinder von der Geburt bis ins Erwachsenenalter immer wieder 

untersucht. Die Abbildung zeigt die Variabilität des Entwicklungsalters bei 20 Kindern im 

chronologischen Alter von 7 Jahren (Largo, R.: Schülerjahre. München 2009). 
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Variabilität des Entwicklungsalters bei 20 Kindern im chronologischen Alter von 7 Jahren, nach Largo 
2009, S. 284 
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Die Abbildung zeigt, dass bei 20 Kindern sieben ein höheres Entwicklungsalter aufweisen. 

Übertragen auf eine flexible Einführung des Kindergarten-Aufnahmeverfahrens bedeutet 

dies, dass im Maximum mit 30 % mehr Kindern gerechnet werden muss. Bei durchschnitt

lich 260 Kindern ergibt dies 78 Kinder, welche zusätzlich aufgenommen werden müssten. 

Die genauen finanziellen Auswirkungen bei einer Überweisung des Auftrags sind jedoch 

schwierig abzuschätzen. Es wäre vorübergehend von einem zusätzlichen Bedarf an maxi

mal drei Kindergärten auszugehen. Dies hätte Kosten von maximal Fr. 345'000.-- jährlich 

(Liegenschafts- und Personalkosten pro Kindergarten ca. Fr. 115'000.--) zur Folge und zu

sätzliche einmalige Anschaffungskosten (Einrichtung, Lehrmittel, Aussenmaterial) von ins

gesamt Fr. 135'000.--. 

Die Auswirkungen auf die Anzahl Primarschulklassen und die entsprechenden Kosten wä

ren nicht vorhersehbar. 

5. Stellungnahme des Schulrates 

Der Schulrat hat den vorliegenden Auftrag an den Sitzungen vom 6. Oktober und 17. No

vember 2010 diskutiert. Er stellte fest, dass die bisherige Praxis zum Kindergarteneintritt 

der kantonalen und städtischen Gesetzgebung entspreche, transparent sei und den Eltern 

Kontinuität und organisatorische Sicherheit gewähre. Im Zusammenhang mit der kantona

len Abstimmung zum HarmoS-Konkordat bildete der frühere Eintritt in den Kindergarten ein 

wichtiger Streitpunkt. Der Schulrat sieht in der Ablehnung des HarmoS-Konkordats auch in 

der Stadt seine bisherige Praxis indirekt auch vom Stimmvolk bestätigt. Im Rahmen der 

Aufgaben- und Leistungsüberprüfung sei zudem der Abbau von Kindergartenabteilungen 

vorgesehen. Der Schulrat bezeichnet es deshalb als nicht nachvollziehbar, dass in diesem 

Zusammenhang mit der Einführung eines flexiblen Kindergartenaufnahmeverfahrens wie

derum zusätzliche Kindergartenklassen geschaffen werden sollen. Eine Überweisung des 

Auftrags werde unvorhersehbareKosten zur Folge haben. Zusätzlich weist der Schulrat 

darauf hin, dass ein früherer Kindergarteneintritt auch, als kostenlose KinderbetreuUng 

missbraucht werden könnte. Eine offene Frage bilde eine mögliche Feststellung der Kinder

gartenreife. Die Antwort des SpD unterstütze auch von kantonaler Seite her die aktuelle 

Praxis des Schulrates. Zusammenfassend empfiehlt der Schulrat die Ablehnung des vorlie

genden Auftrags. 
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Aufgrund dieser Ausführungen beantragt Ihnen der Stadtrat, sehr geehrter Herr Präsident, sehr 

geehrte Mitglieder des Gemeinderates, den Auftrag abzulehnen. 

Chur, 15. November 2010 

Namens des Stadtrates 

Der Stadtpräsident 

L~~/~ 
Christian Boner 

Aktenauflage 

Stellungnahme des Schulpsychologischen Dienstes des Kantons Graubünden vom 29. Oktober 
2010 
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Eingereicht an lässlich d~r : en;;inder }t';sitzung 

Auftrag M. Frauenfelder, Stadtsc reiB 
/ 

betreffend Einführung eines flexiblen Kindergarten-Aufnahmevetfahrens 

Gemäss Art. 3 des kantonalen Kindergartengesetzes (BR 420.500) ist jedes Kind berechtigt, 

während' mindestens eines Jahres vor dem Schuleintritt den derzeit im Kanton Graubünden 

noch freiwilligen Kindergartenbesuch zu beanspruchen. Die städtische Kindergartenverord

nung (CR 712) enthält keine weitergehenden Bestimmungen, indes führt das städtische 

Schulgesetz aus, dass Kinder zwei Jahre vor Schuleintritt den Kindergarten besuchen können 

(Art. 20; CR 711). Gemäss Art. 2 der Vollziehungsverordnung zum kantonalen Schulgesetz 

(BR 421.010) liegt das heute geltende reguläre Schuleintrittsalter bei sieben Jahren. Stichda

turn ist jeweils der 31. Dezember. In der':'Praxis:wefden als Idealfall regulär zwei Jahre Kin

dergartenbesuch.vot EintritUn~:die. S.chule;VQfausgesetzt GemässArt, Iderregierungsrätli

chen Verordnung vom 19. März 1996 betreffend Aufnahme von vierjährigen Kindern in den 

Kinderganen:(BR,420.5J 0): is1.es.den;f}emeindenindes aUch ausdrücklich erla'ubt, Kinder; in 

d.enKindergarten.aufzUnehmen~die bis.zum '3J. ,Dezember dasA.,Altersj ahr erfiillrhabeIi;;{" " 

AU~Irn.ediziIiis:Cher :Sicht macht ein ;fi~es,EiI)trittsalter "für: Kinder keinen' Sinn. Entsprechend 

deh1;.~:w:eck "des kanton.alen Kindergartengesetzes: (Art. 1,BR 420;500), der .dieschÖpferl:;. 

~chen:I(räfte des Kirtdesundseine körperliche, gei§tigeund so,ziale Entwicklung rorde]J1~und 

die'~ kiüdliche' Erlebnis,.. und<Erfahrungsweltbereichem, sowie das sprachliche Ausdnicksver

mögen pflegen sol1,:;liegtes:iniInteresseallje~ler~der,. die: entwicklllllgspsycholo gischfiir 

den:: Kindel'gartenei)1tri~ ite~f :s.ind~ diesen fachlich prüfen: W1d:b,estätigen,zu la~senund .auf 

entsprechenden·Antr.ag hin·mit:vollendetem4" Lebensjahr inden Kindergarten 'aufgenommen 

m'\y~f(:len,ial!-~ttw.en:l.1 !~$Lda,s;.5,~~Lebensj.a.l1r:'erst nachdem"Sti<:htag'~'. V:011131;~· pezember t)r::

füllt;: Die;PriiXis:d.e,s;S;chulrates:weist·nämlich bislang sämtlieheelltsPrechendeniGesllche o1U1e 
materielle Prüfung der; Eptwic1<lungsreife ab mit derBegründung,;~s,existierekeinegesetzU

,c4e(Grundlage;,füt;.~ii1.e.n ,~ypr~eitigeIl;;I<indergarteneintritt",.während:;esG~suche,Jür;d.ie·(v{)r~ 

~ejtige},Aufnahmein;dice:Sch;ule;gemßss,kantonalem:RechtmaterielLbehahcielt:.E~;;liegt;;,jm 

Interesse:ide.r:,Kinder;'·die, ,die YQraussetztmgen ';' fiir; den "vorzeitigen:; Schulein~ritt~~er:füUen, 

eben~~ls;währetid:2Jahrel( d~n:Kindergartenbe~lJ.chel1 zu können. '" 

J?~;Q.euek~t()nClle. ,Scl1,U:lge$etz;:Wirdbetiiglicli,des.;\Ufnahmeverfahrens" in dkKinciergätten 
Pe,:treffe1.1d;,lq:~inemateriellen'~Neuerunge1;l'eillführen.'Auch,eine eventuelle.,Vorversetzung:,des 

,;E3.cli\llemtrittsalte.rs :ä;Q.dert an;de:t;vorliegendeu.Poroblematik nichts. " 

Vor: diesemJ;lint~rgnmdwirdder·.~tadtratersucht, dem ,Gemeinderat innert, 3 Monaten seit 

ÜQel'W~i'Spn.g.:YQJ.l1i~gendeQ.;Auftt4ges,einte.n~me:gesetzljche.(Jrundlage zu unterbreiten, wo

naGh:,~l,~r:S,Chlitl.ratdi~;ae~illigJmg'z.um,'vorzeitigenKind.ergarteneintritterteilt;'wenn ein ärzt-

1iches~~od~tJ,dn(iewsycholpgischesGutachtynbescheinjgt" dassda~.Kind körperlich undgeis

tig gur .entwickelt:i~t.:JiIl,dl gegen:~eine Zulassung zum Kindergarten keine ,B.ede~en be~tehen 
{an,alog Art,· 2 der Vollziehungsverordnung zum kantonalen, Schulgesetz betreffend, Gesuchs

l.nÖg1ichkeit iSVQr;peitige1l18chuleintritt);,.:' 


